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Text 

Übergangsbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 125/2006 

§ 133a. (1) Zum Zeitpunkt der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 zum Bau 
und zum Betrieb einer nicht-öffentlichen Eisenbahn erteilte Genehmigungen berechtigen weiterhin zur 
Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen auf den in der Genehmigung ausgewiesenen Eisenbahnen. 

(2) § 57 Z 4 ist auf Eisenbahnverkehrsunternehmen mit dem Sitz in der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, deren Tätigkeit nicht ausschließlich auf den Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr 
beschränkt ist, nur in dem Ausmaß anzuwenden, in dem die Gegenseitigkeit gewährleistet ist. Besteht 
keine Gegenseitigkeit, so ist Zugang zu Haupt- und vernetzten Nebenbahnen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in der Schweizerischen Eidgenossenschaft nur 

 1. für die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im grenzüberschreitenden kombinierten 
Güterverkehr und 

 2. für die Erbringung sonstiger grenzüberschreitender Eisenbahnverkehrsleistungen im 
Güterverkehr 

diskriminierungsfrei einzuräumen. 

(3) § 58 ist auf Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
deren Tätigkeit nicht ausschließlich auf den Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr beschränkt ist, nur in 
dem Ausmaß anzuwenden, im dem Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 

(4) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2006 ist § 57 Z 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einer 
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anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft nur für die Erbringung grenzüberschreitender 
Eisenbahnverkehrsleistungen im Güterverkehr zugangsberechtigt sind. 

(5) Die vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 von 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich unbefristet 
oder mit einer über den Ablauf des 31. Dezember 2010 hinaus gehenden Befristung ausgestellten 
Sicherheitsbescheinigungen gelten, so sie nicht vorher entzogen werden, bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2010 als Sicherheitsbescheinigungen Teil A und B. Die vor Ablauf des Tages der 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 von Eisenbahninfrastrukturunternehmen für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich mit einer nicht über den Ablauf des 31. Dezember 
2010 hinaus gehenden Befristung ausgestellten Sicherheitsbescheinigungen gelten, so sie nicht vorher 
entzogen werden, bis zum Ablauf dieser Befristung als Sicherheitsbescheinigungen Teil A und B. Wenn 
sechs Monate vor Ablauf der Befristung der Sicherheitsbescheinigung ein Antrag auf Ausstellung einer 
Sicherheitsbescheinigung Teil A und B beim Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
eingebracht wurde, gelten solche Sicherheitsbescheinigungen, so sie nicht vorher entzogen werden, 
solange über die Befristung hinaus, längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010, als 
Sicherheitsbescheinigungen Teil A und B, als über diesen Antrag nicht entschieden wurde. 

(6) Die vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 von 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausgestellten 
Sicherheitsbescheinigungen gelten, so sie nicht vorher entzogen werden, bis zum Ablauf ihrer Befristung, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010, als Sicherheitsbescheinigung Teil B. Die vor 
Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 für solche 
Eisenbahnverkehrsunternehmen in ihrem Sitzstaat ausgestellten Sicherheitsbescheinigungen gelten, so sie 
nicht vorher entzogen werden, bis zum Ablauf ihrer Befristung, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2010, im Übrigen als Nachweis einer Sicherheitsbescheinigung Teil A und B. 

(7) Bis zum Ablauf des 30. Juni 2008 gelten für die Inbetriebnahme von Hauptbahnen und 
vernetzten Nebenbahnen sowie deren Änderungen erteilte Betriebsbewilligungen als 
Sicherheitsgenehmigung im Sinne des § 38. 

(8) Die vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes 125/2006 und im 
Übergangszeitraum gemäß Abs. 14 für Hochbauten oder Kunstbauten erteilte Genehmigungen nach § 36 
Abs. 2 in der Fassung vor dem In-Kraft-Treten des § 31 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 125/2006 gelten als erteilte eisenbahnrechtliche Baugenehmigungen. 

(9) Die vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 und im 
Übergangszeitraum gemäß Abs. 14 im Einzelfall für eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen 
erteilten Genehmigungen nach § 36 Abs. 3 in der bisher geltenden Fassung gelten als erteilte 
eisenbahnrechtliche Baugenehmigungen und auf Grund von Typenplänen für 
eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen erteilten Genehmigungen gemäß § 36 Abs. 3 in der bisher 
geltenden Fassung gelten als erteilte Bauartgenehmigungen. 

(10) Die vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 für 
Schienenfahrzeuge erteilten Genehmigungen nach § 36 Abs. 3 in der bisher geltenden Fassung gelten als 
erteilte Bauartgenehmigungen. 

(11) Für bestehende Schienenfahrzeuge, die vor dem 1. Juli 2007 für den Verkehr zur Verfügung 
gestellt wurden, haben die Eisenbahnunternehmen, die bisher den Schienenfahrzeugcode zugewiesen 
haben, die Daten darüber gesammelt der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH zur 
Verfügung zu stellen. Diese Schienenfahrzeuge müssen nicht gesondert zur Erfassung im 
Einstellungsregister angemeldet werden und für diese Schienenfahrzeuge bleibt der bestehende Code bis 
zu einer allfälligen allgemeinen oder amtswegig geänderten Zuweisung aufrecht. 

(12) Die vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 für 
Schienenfahrzeuge eingebrachten Anträge um Erteilung der Genehmigung nach § 36 Abs. 3 in der bisher 
geltenden Fassung gelten als Anträge um Erteilung der Bauartgenehmigung. Entgegen § 32a müssen 
solchen Anträgen keine Gutachten beigegeben sein. 

(13) Die gemäß § 19a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 vorgeschriebene 
regelmäßig wiederkehrende Prüfung hat für Eisenbahnunternehmen, die bereits vor dem 1. April 2002 
bestanden haben, erstmals spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2008 zu erfolgen. Für 
Eisenbahnunternehmen, die zwischen dem 1. April 2002 und dem In-Kraft-Treten des § 19a in der 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 4 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 entstanden sind, hat die regelmäßig wiederkehrende 
Prüfung erstmals bis spätestens fünf Jahre nach Ablauf des Tages der Betriebseröffnung zu erfolgen; liegt 
dieser Zeitpunkt vor dem Ablauf des 31. Dezember 2008, hat die regelmäßig wiederkehrende Prüfung 
jedoch erst bis zum Ablauf des 31. Dezember 2008 zu erfolgen. 

(14) Die mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 
anhängigen Verwaltungsverfahren sind nach den bisherigen Bestimmungen weiterzuführen. Dies gilt 
nicht für folgende, zu diesem Zeitpunkt anhängige Verwaltungsverfahren: 

 1. Verwaltungsverfahren für Schienenfahrzeuge zur Erteilung der Genehmigung auf Grund von 
Typenplänen oder im Einzelfall nach § 36 Abs. 3 in der bisher geltenden Fassung; 

 2. Verwaltungsverfahren zur Erteilung der Genehmigung nach § 36 Abs. 3 in der bisher geltenden 
Fassung  für eisenbahntechnische Einrichtungen auf Grund von Typenplänen oder im Einzelfall, 
soweit es sich nicht um eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen handelt; falls es sich nicht 
um eisenbahnsicherungstechnische Einrichtungen handelt, sind diese Verwaltungsverfahren 
bescheidmäßig einzustellen; 

 3. Verwaltungsverfahren zur Erteilung der Genehmigung für nicht-öffentliche Eisenbahnen nach 
§§ 51 und 52 jeweils in der bisher geltenden Fassung. 

(15) Die mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 
anhängigen Verwaltungsverfahren sind abweichend von Abs. 14 nach den durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 125/2006 geschaffenen Bestimmungen durchzuführen, wenn dies von dem Einbringer des 
verfahrenseinleitenden Antrages beantragt wird. 

(16) Ist mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 für ein 
Bauvorhaben bereits die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung gemäß § 36 Abs. 1 in der bisher geltenden 
Fassung erteilt worden, und wären nach der bisher geltenden Rechtslage noch Genehmigungen gemäß 
§ 36 Abs. 2, gemäß § 36 Abs. 2 und 3, oder gemäß § 36 Abs. 3, alle in der bisher geltenden Fassung, 
erforderlich, so ist für die von der bereits bestehenden eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung für ein 
solches Bauvorhaben nicht oder nicht vollständig erfassten Eisenbahnanlagen oder 
eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen eine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung gemäß § 31 
erforderlich. 

(17) Die §§ 39c und 39 Abs. 1 Z 1 und 3 sind vor der Erlassung gemeinsamer Sicherheitsziele und 
einschlägiger Teile der gemeinsamen Sicherheitsmethoden nicht anzuwenden. Bis zum In-Kraft-Treten 
gemeinschaftsrechtlicher Regelungen für das Sicherheitsmanagementsystem im Sinne des 10. 
Hauptstückes des 3. Teiles haben Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Österreich und 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen Qualitäts- oder Sicherheitsmanagementsysteme einzuführen, die 
einschlägigen europäischen Normen genügen (beispielsweise Serie ÖNORM-EN ISO 9000, ÖNORM-EN 
13816), und sie zertifizieren zu lassen. Solche Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsysteme werden bis 
zum In-Kraft-Treten gemeinschaftsrechtlicher Regelungen für das Sicherheitsmanagementsystem im 
Sinne des 10. Hauptstückes des 3. Teiles einem zertifizierten Sicherheitsmanagementsystem nach diesen 
Bestimmungen gleichgehalten. 

(18) § 36 Abs. 1 ist auch auf solche vor Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 125/2006 durchgeführten Bauten, Veränderungen und Abtragungen anzuwenden, für die zum 
Zeitpunkt ihrer Durchführung entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes keine 
eisenbahnrechtliche Baugenehmigung erteilt worden ist, auch wenn sie nicht unter der Leitung einer im 
Verzeichnis gemäß § 40 geführten Person ausgeführt worden sind. 

(19) Die mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2006 von der 
Behörde gemäß § 43 Abs. 7 in der bisher geltenden Fassung festgelegten Benützungsbewilligungen oder 
Bedingungen gelten als vom Eisenbahnunternehmen vorgeschriebene Bedingungen. 

(20) Ergebnisse einer Interessentensuche für den Weiterbetrieb einer Eisenbahn oder eines 
Streckenteiles derselben, die vor Ablauf des 31. Mai 2008 vorliegen, können bei einer Antragstellung 
nach diesem Zeitpunkt zum Beleg der Erfolglosigkeit der Bemühungen herangezogen werden. 

(21) Bis zum In-Kraft-Treten der §§ 28 und 29 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 125/2006 ist § 29 in der Fassung vor dem In-Kraft-Treten dieser beiden Paragraphen anzuwenden. 

Anmerkung 

jetzt § 175 
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